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M A R K T G E M E I N D E  L A N N A C H

Verhandlungsschrift

über die Sitzung des Gemeinderates

am 28. Juni 2004 im Mehrzwecksaal der Volksschule Lannach.

Beginn der Sitzung: 20:00 Uhr

Die Einladung erfolgte am 24.06.2004 durch Kurrende.

Gemäß § 51 Abs. 3 der Steiermärkischen Gemeindeordnung 1967 i.d.g.F. hat der Gemeindevorstand in seiner Sitzung am 24.06.2004 aufgrund der Dringlichkeit eine verkürzte Einladungsfrist beschlossen.
Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist in der Anlage beigeschlossen:

Anwesend waren:

Bürgermeister: Josef Niggas
Vizebürgermeister: Ing. Gerhard Flecker
Gemeindekassier (Finanzreferent): Wilfried Fröhlich
GR. Matthias Pinter
GR. Dr. Herbert Thaller
GR. Bernd Hoffmann
GR. Christine Hubmann
GR. Anton Steiner
GR. 
GR. Raimund Krenn
GR. 

GR. Franz Haas (ab ca. 20:25 Uhr)
GR. 

GR. Ing. Franz Doppelreiter
GR. 

GR. Mag. Hildegard Neckermann
GR. 

GR. Erich Lang
GR. 

Außerdem waren anwesend:

1. AL DI Roland Lesky
4. Mag.pharm. Elke Greimel zu Pkt. 8.)
2. Sylvia Stary
5. Dr. Karl Sala zu Pkt. 8.)
3. Mag. Manfred Brandstätter zu Pkt. 7.)
Entschuldigt waren:

GR Rosana Scheiring
GR Gerald Kienreich

Nicht entschuldigt waren:

Der Gemeinderat ist beschlussfähig. Die Sitzung ist öffentlich.

Vorsitzender: Bgm. Josef Niggas

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

3. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

4. Genehmigung der Protokolle vom 14.06. und 19.06.2004

5. Bericht des Bürgermeisters

6. Fragestunde; Anfragen an den Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeindevor-standes und die Ausschussobmänner

7. Marktmusikkapelle Lannach; Aufnahme eines Musikschulleiters

8. Apotheke Lannach; Unterstützung für Berufungsverfahren

9. Reparatur Motormäher

10. Sanierung Ortsbrunnen

11. Geh- und Radweg B 76/Bereich Kreis Industriestraße

12. Ansuchen TC Freizeitparadies Lannach

13. Gewichtsbeschränkung Gemeindestraßen

14. Sportplatzsanierung

15. Kassaprüfung am 09.06.2004

16. Getränkesteuerverfahren; Berufung (nicht öffentlich)

17. Ansuchen um Erlassung der Kommunalsteuer (nicht öffentlich)

Pkt. 1) Eröffnung der Sitzung:

Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung um 20:00 Uhr und begrüßt die anwesenden Gemeinderäte und –bediensteten sowie die erschienenen Zuhörer.

Pkt. 2) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung:

An Hand der Einladungskurrende stellt der Bgm. fest, dass die Einladung ordnungsgemäß und zeitgerecht erfolgte. Weiters weist er darauf hin, dass der Gemeindevorstand, aufgrund der Dringlichkeit einiger Tagesordnungspunkte, eine verkürzte Einladungsfrist beschlossen hat.
GR Ing. Doppelreiter erkundigt sich danach, welche Punkte als dringlich gelten. Der Bgm. antwortet, dass die Tagesordnungspunkte betreffend das Berufungsverfahren - Apotheke Lannach bzw. die Sanierung des Sportplatzes dringend behandelt werden müssen.
Pkt. 3) Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit:

Es wird festgestellt, dass zu Beginn der Sitzung 12 Gemeinderäte anwesend sind. Die Sitzung ist beschlussfähig. Die Gemeinderäte Scheiring und Kienreich lassen sich entschuldigen. GR Haas trifft um etwa 20:25 Uhr im Sitzungssaal ein.
Pkt. 4) Genehmigung der Protokolle vom 14.06. und 19.06.2004:
GR Steiner bezieht sich auf die Sitzung vom 14.06.2004 und möchte richtig stellen, dass unter Punkt 17 nur mit der Verlesung des Berichts der Kassaprüfung vom 22.04.2004 begonnen wurde, dieser jedoch nicht zur Gänze verlesen wurde. Daraufhin meint der Bgm., dass im Protokoll angemerkt werden sollte, dass nur eine teilweise Verlesung des Berichts erfolgte.
Der Bgm. stellt den Antrag das Protokoll vom 14.06.2004 zu genehmigen.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Zum Protokoll vom 19.06.2004 weist GR Steiner darauf hin, dass er in dieser Sitzung darum ersucht hat, die Berichte der Kassaprüfer ins Protokoll aufzunehmen, dies aber nicht erfolgt ist.
Der Bgm. merkt an, dass dahingehend keine Beschlussfassung vorgenommen wurde.

Der Bgm. stellt den Antrag das Protokoll vom 19.06.2004 zu genehmigen.
GR Ing. Doppelreiter enthält sich seiner Stimme, da er bei dieser Sitzung nicht anwesend war. GR Steiner stimmt dagegen. Die übrigen 10 Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als angenommen.
Pkt. 5) Bericht des Bürgermeisters:
Der Bgm. berichtet, dass in Nimis Kommunalwahlen stattgefunden haben und, dass Bgm. Renato Picogna mit 54,1 % wiedergewählt wurde.
Pkt. 6) Fragestunde; Anfragen an den Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeindevorstandes und die Ausschussobmänner:

Kassier Fröhlich fragt an, ob dem Bgm. bekannt ist, dass ein renommiertes Unternehmen aus dem Lannacher Industriegebiet abwandern wird.
Der Bgm. antwortet, dass er nicht darüber informiert ist.
Pkt. 9) Reparatur Motormäher:

Der Bgm. berichtet, dass der Motormäher bereits von der Fa. Lagerhaus Stainz repariert wurde und sich die Reparaturkosten auf EUR 2.492,21 belaufen. Weiters teilt er mit, dass hierfür im VA kein so hoher Betrag mehr zur Verfügung steht.
GR Steiner möchte wissen, welcher Grund für die Reparatur vorlag. Der Bgm. antwortet, dass der Motor des Mähers kaputt war und einige Verschleißteile ausgetauscht werden mussten. Des Weiteren erwähnt er, dass ein neuer Mäher ca. EUR 10.000 kosten würde.
Der Bgm. stellt den Antrag, die Rechnung von der Fa. Lagerhaus Stainz in Höhe von 2.492,21 zu bezahlen, sowie die Voranschlagsposition um diesen Betrag zu erhöhen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Pkt. 10) Sanierung Ortsbrunnen:

DI Lesky berichtet, dass der Ortsbrunnen an einigen Stellen Abplatzungen aufweist und Dichtungen sowie Fugen zu erneuern wären. Weiters teilt er mit, dass ein Angebot von der Fa. Stein von Grein in Höhe von EUR 1.081,86 für die Sanierung des Brunnens vorliegt.
GR Steiner ist der Meinung, dass ein neuer Ortsbrunnen errichtet werden sollte.

GR Ing. Doppelreiter bemerkt, dass im Zuge der Errichtung des Brunnens Bedenken bei der Auswahl des Materials auftraten. Er äußert, dass St. Margarethener Sandstein verwendet wurde und erkundigt sich danach, inwieweit noch eine Gewährleistung für die Versiegelung dieses Materials besteht.
DI Lesky antwortet, dass er eine Versiegelung des Steines nicht feststellen hätte können und meint, dass die Wahl des Steines sicherlich nicht die richtige Entscheidung war. Hinsichtlich eventueller noch aufrechter Gewährleistungen erwähnt er, dass üblicherweise Gewährleistungszeiträume bei 3 Jahren liegen, er aber über die damaligen Vereinbarungen im Detail nicht informiert ist.
Der Bgm. stellt den Antrag die Fa. Stein von Grein mit der Sanierung des Ortsbrunnens laut Angebotssumme in Höhe von EUR 1.081,86 zu beauftragen.
GR Steiner stimmt gegen den Antrag. Die Gemeinderäte Dr. Thaller, Ing. Doppelreiter und Mag. Neckermann enthalten sich ihrer Stimme. Die übrigen 8 Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als angenommen.

Pkt. 7) Marktmusikkapelle Lannach, Aufnahme eines Musikschulleiters:
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt der Bgm. Herrn Mag. Manfred Brandstätter.
Der Bgm. teilt mit, dass zu diesem Punkt bereits im Vorfeld einige Gespräche mit der Marktmusikkapelle Lannach, den Gemeinden Unterpremstätten und St. Stefan, sowie mit Mag. Brandstätter stattgefunden haben.
Weiters bringt der Bgm. den Mitgliedern des Gemeinderates den Lebenslauf von Mag. Brandstätter zur Kenntnis. Er berichtet darüber, dass seitens der Marktmusikkapelle Lannach der Wunsch besteht, Mag. Brandstätter als Kapellmeister der MMK Lannach aufzunehmen bzw. als Musikschulleiter der Marktgemeinde Lannach anzustellen. Er erwähnt, dass sich ein derartiges Schema in den Gemeinden Unterpremstätten und St. Stefan bereits bestens bewährt hat.
Mag. Brandstätter teilt dem Gemeinderat mit, wie er sich die Arbeit als Musikschulleiter der Marktgemeinde Lannach vorstellen würde und stellt ein mögliches Konzept hierfür vor. 
GR Haas trifft um etwa 20:25 Uhr zur Sitzung.

Anschließend spricht sich der Obmann der MMK, Herr DI Mayerhofer, für eine Aufnahme von Mag. Brandstätter als Musikschulleiter aus. Weiters berichtet er, dass Mag. Brandstätter bereits als Musiklehrer in der MMK tätig war und, dass alle Mitglieder der MMK eine Aufnahme von Mag. Brandstäter befürworten würden. Er meint, dass dieser Schritt sowohl für die MMK, als auch für die Marktgemeinde Lannach eine große Bereicherung wäre.

Der Bgm. fragt, ab wann Mag. Brandstätter in den Dienst der Marktgemeinde Lannach bzw. der MMK Lannach treten könnte. Daraufhin antwortet Mag. Brandstätter, dass er derzeit noch Mitglied der Musikgruppe „Die Paldauer“ ist, jedoch könnte er sich eine Anstellung ab Spätherbst dieses Jahres vorstellen.
GR Steiner teilt mit, dass er das vorgeschlagene System sehr befürworten würde und erkundigt sich weiters nach den Kosten, welche dabei für die Marktgemeinde Lannach anfallen würden. Außerdem möchte er wissen, inwieweit dies zu einer Änderung des Förderungsbetrages für die Musikschüler führen würde.

Daraufhin entgegnet der Bgm., dass das Fördersystem für die einzelnen Musikinstrumente neu überdacht werden müsste. Des Weiteren äußert er, dass sich Mag. Brandstätter ein Gehalt in Höhe von EUR 3.000,00 brutto/Monat vorstellt.
GR Steiner fragt an, ob Mag. Brandstätter einen Musikunterricht auch tagsüber und auch für Erwachsene anbieten würde. Mag. Brandstätter meint, dass dies sicherlich möglich sein wird.

GR Steiner erkundigt sich darüber hinaus, ob seitens Mag. Brandstätter auch die Durchführung diverser kultureller Veranstaltungen geplant ist.

Mag. Brandstätter weist auf seine Kontakte zu einer Vielzahl von Künstlern hin und bietet an, das Kulturgeschehen in der Marktgemeinde Lannach mitzukoordinieren.
Der Bgm. teilt dem Gemeinderat mit, dass es sich bei dem vorgeschlagenen Angestelltenverhältnis um eine Beschäftigung im Ausmaß von 40 Wochenstunden handeln würde und, dass Mag. Brandstätter auch selbst Musikunterricht abhalten würde. Der Bgm. erkundigt sich danach, welche Instrumente Mag. Brandstätter unterrichten könnte. Daraufhin antwortet Mag. Brandstätter, dass er in erster Linie Blechblasinstrumente bzw. Blockflöte unterrichten würde.
GR Ing. Doppelreiter weist darauf hin, dass Kinder und Jugendliche spätestens ab dem Hauptschulalter von Lannach auspendeln, und dies das Hauptproblem für die Führung einer Musikschule darstellt. Weiters fragt er an, ob es für Mag. Brandstätter denkbar wäre, als Angestellter in der MMK beschäftigt zu sein.
Daraufhin entgegnet der Bgm., dass eine Anstellung von Mag. Brandstätter nur bei der Marktgemeinde sinnvoll wäre.

GR Ing. Doppelreiter möchte wissen, welche Räumlichkeiten für den Musikunterricht zur Verfügung stehen werden. Mag. Brandstätter antwortet, dass sowohl ein Unterricht in der Volksschule, als auch im Musikheim stattfinden wird.
Vizebgm. Ing. Flecker erkundigt sich bei Herrn Tappler, Leiter der Musikschule St. Stefan, nach dem Werdegang der Musikschule St. Stefan. Herr Tappler berichtet kurz darüber.
GR Hubmann möchte von Mag. Brandstätter wissen, ob er eine Zusammenführung der beiden derzeitigen Formen des Lannacher Musikunterrichts anstrebt. Mag. Brandstätter versichert, dass er dieses Ziel verfolgen würde.

Gem.kassier Fröhlich ist der Ansicht, dass eine Anstellung eines Musikschulleiters nicht zu einer nennenswerten Verbesserung der derzeitigen Situation führen würde.
Der Bgm. ist jedoch der Meinung, dass die Anstellung eines Musikschulleiters in der Marktgemeinde Lannach unbedingt notwendig ist, um weiterhin eine musikalische Ausbildung für Kinder und Jugendliche anbieten zu können, bzw. ein Weiterbestehen der Marktmusikkapelle gewährleisten zu können.
GR Steiner betont, dass Mag. Brandstätter bei der Marktgemeinde Lannach beschäftigt sein sollte, da es andernfalls schwierig werden könnte, die tatsächlichen Kosten nachzuvollziehen.
GR Mag. Neckermann erkundigt sich bei Herrn Tappler danach, wie eine Anstellung der Lehrer in der Musikschule St. Stefan erfolgt. Herr Tappler antwortet, dass die Musikschullehrer nicht Bedienstete der Gemeinde sind und eine Entlohnung mittels Aufwandsentschädigung erfolgt.

GR Haas erwähnt, dass er eine Anstellung von Mag. Brandstätter als Musikschullehrer sehr befürworten würde.

GR Dr. Thaller kritisiert die Vorgehensweise und meint, dass eine Ausschreibung der Stelle erfolgen hätte müssen.
Daraufhin antwortet der Bgm., dass die MMK Lannach den Wunsch geäußert hat, Mag. Brandstätter als Musikschulleiter aufzunehmen. Weiters meint er, dass Mag. Brandstätter aufgrund seiner fachlichen Qualifikation sehr gut für die Stelle als Musikschulleiter geeignet wäre und eine Ausschreibung nicht fair gegenüber möglichen anderen Bewerbern wäre, wenn von vornherein feststeht, dass er der Wunschkandidat ist.
Der Bgm. stellt den Antrag, einen Grundsatzbeschluss für die Aufnahme von Herrn Mag. Manfred Brandstätter als Musikschulleiter der Marktgemeinde Lannach, zu fassen. Damit verbunden muss Mag. Brandstätter auch die Aufgabe des Kapellmeisters der Marktmusikkapelle Lannach ausüben.
Die Gemeinderäte Mag. Neckermann, Ing. Doppelreiter und Dr. Thaller enthalten sich ihrer Stimme. Die übrigen 10 Gemeinderäte stimmen dafür. Somit gilt der Antrag als angenommen.

GR Dr. Thaller äußert, dass er die Aufnahme eines Musikschulleiters zwar grundsätzlich befürworten würde, begründet seine Stimmenthaltung jedoch damit, dass, seiner Meinung nach, die Einladung zur Sitzung zu kurzfristig erfolgt ist, und sich somit für ihn keine Gelegenheit bot, sich näher mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Er kritisiert nochmals, dass keine Ausschreibung dieser Stelle durchgeführt wurde.

Pkt. 8) Apotheke Lannach; Unterstützung für Berufungsverfahren:
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt der Bgm. Mag. Elke Greimel, sowie ihren Rechtsvertreter Dr. Karl Sala.
Einleitend berichtet der Bgm., dass am 25.06.2004 ein ablehnender Bescheid für die Errichtung der Apotheke ergangen ist und den Einsprüchen der Apothekerinnen Mag. Gerlinde Pohorely (Stainz), Mag. Renate Dams (Lieboch) und Dr. Ursula Rußheim (Unterpremstätten), sowie des prakt. Arztes Dr. Jörg Pruckner (Lannach) stattgegeben wurde. Die Enwendungen von Dr. Karl-Heinz Reymann (St. Josef) und Dr. Friedrich Pötsch (Dobl) wurden abgewiesen.
Die Begründung der Einwendungen liegt darin, dass eine Bevölkerungszahl von 5.500 Einwohnern nicht erreicht ist. Weiters teilt der Bgm. mit, dass die einzige Möglichkeit, diesen Einwendungen entgegenzuwirken, die Einleitung eines Berufungsverfahrens darstellt, es hierfür jedoch notwendig ist, umfangreiche Bedarfserhebungen durchzuführen. Ein dahingehendes Angebot der Fa. RegioPlan Consulting GmbH in Höhe von EUR 3.800,00 exkl. MwSt. liegt bereits vor.
Der Bgm. informiert darüber, dass Mag. Greimel die Marktgemeinde Lannach ersucht hat, die anfallenden Kosten für diese Studie, laut Angebot der Fa. RegioPlan, zu übernehmen. Weiters bittet Dr. Sala darum, dass sich die Marktgemeinde Lannach an den anfallenden Kosten für seine Tätigkeit mit EUR 2.000,00 beteiligen möge.
GR Steiner erkundigt sich danach, welche Erhebungen, in welchen Bereichen durchgeführt werden.

Dr. Sala berichtet, dass das Apothekengesetz vorsieht, wenn sich im Umkreis von 4 Straßenkilometern, um den voraussichtlichen Standort einer Apotheke, ein Hausapothekenführender Arzt niedergelassen hat, so müssen innerhalb dieses Gebiets mindestens 5.500 ständig zu versorgende Personen wohnhaft sein.

Des Weiteren informiert er darüber, dass bei Nichterreichen dieser Personenzahl, auch jene Personen zu erheben sind und diese auch bedarfsbegründend wirken, wenn sie aufgrund ihrer Beschäftigung, des Verkehrs oder der Inanspruchnahme diverser Einrichtungen, in diesen Versorgungskreis mit einzubeziehen sind.

Er teilt mit, dass sich nur der Verkehr im Bereich von Verkehrsknotenpunkten bedarfsbegründend auswirkt, nicht aber der Durchzugsverkehr.

Dr. Sala meint, dass es nun abgeklärt werden müsste, inwieweit der Durchzugsverkehr durch das Einkaufszentrum bzw. durch die Gewerbebetriebe abgefangen wird. Weiters erwähnt er, dass es zu klären gilt, wie viele Personen, die nicht in den primären Versorgungskreis der Apotheke fallen, diese trotzdem in Anspruch nehmen würden.
Er berichtet, dass die Fa. RegioPlan bereits einschlägige Erfahrungen mit Erhebungen betreffend Apotheken sammeln konnte und, dass die Firma einen Befragungszeitraum von etwa 14 Tagen vorschlägt.
GR Steiner möchte wissen, ob nur eine Befragung von ortsansässigen Bewohnern oder auch von einpendelnden Personen vorgenommen wird.

Dr. Sala meint, dass nur eine Gesamtbefragung durchgeführt werden kann, jedoch nur die Daten jener Personen relevant sind, welche außerhalb des 4-km-Bereiches wohnhaft sind.

GR Steiner erkundigt sich bei Mag. Greimel danach, ob sie im Falle eines positiven Ergebnisses der Studie, dazu bereit wäre, der Marktgemeinde Lannach die angefallenen Kosten rückzuerstatten. Mag. Greimel meint, dass ausführlicher darüber diskutiert werden müsste.

Der Bgm. rät von diesem Vorschlag ab und ersucht den Gemeinderat, das Bestreben von Mag. Greimel hinsichtlich der Führung einer Apotheke in Lannach zu unterstützen und die anfallenden Kosten für die Durchführung der Bedarfserhebung seitens der Marktgemeinde Lannach zu übernehmen.
GR Steiner fragt an, wer der Auftraggeber dieser Studie sein wird.

Daraufhin antwortet Dr. Sala, dass darüber diskutiert werden sollte, er jedoch vorschlägt, dass die Marktgemeinde Lannach Auftraggeber sein sollte.
GR Dr. Thaller ist der Ansicht, dass die Marktgemeinde Lannach die Kosten für die Studie übernehmen sollte und auch die Firma RegioPlan damit beauftragen sollte, um Mag. Greimel bestmöglich unterstützen zu können.

GR Ing. Doppelreiter erkundigt sich danach, ob die Fa. RegioPlan bereits eine derartige Studie, wie sie in diesem Fall erforderlich wäre, durchgeführt hat.

Dr. Sala antwortet, dass die Fa. RegioPlan Marktführer auf ihrem Gebiet ist und ihre Kunden hauptsächlich von großen Handelsketten bezieht. Weiters betont er, dass die Fa. RegioPlan derzeit 4 Verfahren betreut, in denen es ebenfalls um Apothekenstandorte geht. Er erklärt, dass eines dieser Verfahren ähnliche Grundlagen aufweist, wie sie auch im Fall von Mag. Greimel zu erkennen sind und meint, dass die Studie aus diesem Grund besonders kostengünstig angeboten werden kann.
GR Haas möchte wissen, inwieweit im Falle eines positiven Ergebnisses der Erhebung, ein positiver Bescheid erwartet werden kann.
Dr. Sala meint, dass die vorherrschende Situation keine alltägliche darstellt und erwähnt, dass das Verkehrspublikum nur dann in die Erhebung miteinbezogen werden darf, wenn es sich um einen Verkehrsknotenpunkt handelt, dies jedoch hierbei nicht der Fall ist.
GR Dr. Thaller weist darauf hin, dass ein dahingehendes Gespräch mit BM Dr. Bartenstein sinnvoll wäre.
Der Bgm. antwortet, dass derartige Gespräche bereits stattgefunden haben, diese jedoch bisher erfolglos waren.
Der Bgm. stellt den Antrag, die Kosten für die Durchführung der Bedarfsstudie durch die Fa. RegioPlan in Höhe von EUR 3.800,00 exkl. MwSt. seitens der Marktgemeinde Lannach zu übernehmen, sowie EUR 2.000,00 inkl. MwSt. als Unterstützung für die Tätigkeit von Dr. Sala zu gewähren. Eine Rückerstattung der Kosten seitens Mag. Greimel soll nicht geschehen.
GR Steiner enthält sich seiner Stimme, da, seiner Meinung nach, im Falle einer positiven Erledigung der Angelegenheit, eine Rückerstattung der Kosten seitens Mag. Greimel erfolgen sollte.
Die übrigen Gemeindräte stimmen für den Antrag. Demnach gilt der Antrag als angenommen.
Pkt. 12) Ansuchen TC Freizeitparadies Lannach:
Der Bgm. bringt dem Gemeinderat ein Schreiben des TC Freizeitparadies Lannach zur Kenntnis, in welchem der Verein um finanzielle Unterstützung für Lannacher Jugendliche ansucht, welche an Ferienaktionen des TC Lannach teilnehmen. Er erklärt kurz, dass der TC Lannach in den Sommerferien Tennis- und Sportwochen in Lannach abhalten wird und 3 verschiedene Arten von Kursen anbieten wird.
GR Steiner schlägt vor, auch eine Förderung für jene Eltern zu gewähren, deren Kinder an Aktivitäten bzw. Ferienlager teilnehmen, welche von anderen Institutionen veranstaltet werden.
Nach kurzer Diskussion stellt der Bgm. den Antrag, seitens der Marktgemeinde Lannach den Eltern eine Förderung in Höhe von 30 % für die Teilnahme ihrer Kinder an Ferienaufenthalten einer Organisation zu gewähren; Voraussetzung hierfür ist die Vorlage des Einzahlungsbeleges, sowie ein Lannacher Hauptwohnsitz des teilnehmenden Kindes. Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Pkt. 11) Geh- und Radweg B76/Bereich Kreis Industriestraße:
DI Lesky erklärt, dass der Geh- und Radweg an der B76 im Bereich Kreis Industriestraße sanierungsbedürftig ist und die Errichtung eines Sickerschlitzes mit Drainagerohren geplant ist. Weiters teilt er mit, dass die gesamte Fläche vom Anwesen Schaffler bis hin zur Kurve des Kreises Industriestraße neu asphaltiert werden müsste. Die Kosten hierfür würden sich auf EUR 4.935,63 exkl. MwSt. belaufen.
Der Bgm. stellt den Antrag, den genannten Sanierungsmaßnahmen am Geh- und Radweg in Höhe von EUR 4.935,63 exkl. MwSt. die Zustimmung zu erteilen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Pkt. 13) Gewichtsbeschränkung Gemeindestraßen:

Der Bgm. verliest § 46 Abs. 2 der Gemeindeordnung.

Im Anschluss daran bringt er dem Gemeinderat eine Stellungnahme des Amtes der Stmk. Landesregierung, FA 18D, bezüglich einer generellen Aufhebung der Gewichtsbeschränkung auf Gemeindestraßen zur Kenntnis. In diesem Schreiben wird darauf hingewiesen, dass infolge einer örtlichen Besichtigung des Gemeindestraßennetzes der Marktgmeinde Lannach, einer generellen Aufhebung der Tonnagenbeschränkung ohne Begleitmaßnahmen und ohne Feststellung der Istsituation seitens der Stmk. Landesregierung nicht zugestimmt werden kann.
Der Bgm. ersucht die Mitglieder des Gemeinderates, den Beschluss vom 14.06.2004 zur generellen Aufhebung der Gewichtsbeschränkung auf Gemeindestraßen wieder aufzuheben.
GR Dr. Thaller erkundigt sich danach, ob im Zuge dieser Begehung auch über die Industriestraße gesprochen wurde. Der Bgm. antwortet, dass auf der Industriestraße keine Gewichtsbeschränkung vorherrscht, da der Ausbau dieser Straße auch für höhere Lasten ausgelegt ist.
GR Dr. Thaller schlägt vor, die Gewichtsbeschränkung nur für Zufahrten aufzuheben.

Der Bgm. antwortet, dass diese Vorgehensweise nicht ausführbar ist. Weiters weist er darauf hin, dass bis zur Durchführung von Tragfähigkeitsmessungen an den Straßen, die Erteilung von Ausnahmegenehmigung möglich sein wird, eine generelle Aufhebung der Gewichtsbeschränkung jedoch zur Zerstörung der Gemeindestraßen führen würde.

Gem.kassier Fröhlich zeigt sich darüber verwundert, dass nun plötzlich die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen möglich ist, in der Sitzung am 14.06.2004 jedoch das Ansuchen von Herrn Ruprecht betreffend Überschreitung der Gewichtsbeschränkung seitens des Bgm. abgelehnt wurde.
GR Pinter fragt an, welche Alternative der Bgm. zur generellen Aufhebung der Gewichtsbeschränkung auf Gemeindestraßen vorschlägt.

Der Bgm. teilt mit, dass im Fall Ruprecht keine Ausnahmegenehmigung erteilt wurde, da er Sattelfahrzeuge einsetzen wollte, die eine Nutzlast von über 40 Tonnen aufweisen und dies eine Schädigung der Straße zur Folge hätte. Weiters schlägt er vor, dem Rat der Stmk. Landesregierung folgend, Tragfähigkeitsmessungen durchzuführen, wodurch ersichtlich werden würde, für welche Lasten die Straßenzüge ausgelegt sind.

GR Pinter erkundigt sich danach, weshalb die Gewichtsbeschränkungstafel in der Schwarzwiesenstraße zwischenzeitlich nicht vorhanden war.

Daraufhin antwortet der Bgm., dass er vom Kommandanten des Gendarmeriepostens Lannach darauf hingewiesen wurde, dass die Schwarzwiesenstraße keine Gewichtsbeschränkung aufweist. Weiters äußert er, dass er demzufolge augenblicklich die Anbringung einer neuen Beschränkungstafel veranlasst hat.
GR Pinter vermutet, dass jemand mit der Entfernung dieser Tafel aufgrund der dortigen Baustelle des Seniorenwohnheimes beauftragt wurde.

GR Ing. Doppelreiter erwähnt, dass bei Gewichtsbeschränkungen immer nur das Gesamtgewicht eines Fahrzeuges angegeben wird, nicht jedoch die einzelnen Achslasten, was seiner Meinung nach sinnvoller wäre.
Der Bgm. stellt den Antrag, Tragfähigkeitsmessungen auf den Gemeindestraßen durchzuführen, um die Belastbarkeit der Straßen feststellen zu können.

Die Gemeinderäte Pinter, Steiner, Dr. Thaller, Ing. Doppelreiter, Mag. Neckermann und Fröhlich stimmen gegen den Antrag. GR Haas enthält sich seiner Stimme. Die übrigen 6 Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als abgelehnt.
Weiters stellt der Bgm. den Antrag, den Gemeinderatsbeschluss vom 14.06.2004 betreffend die generelle Aufhebung der Tonnagenbeschränkung auf Gemeindestraßen aufzuheben. Die Gemeinderäte Pinter, Steiner, Dr. Thaller, Ing. Doppelreiter, Mag. Neckermann und Fröhlich stimmen gegen den Antrag. GR Haas enthält sich seiner Stimme. Die übrigen 6 Gemeinderäte stimmen dafür. Somit gilt der Antrag als abgelehnt.

Pkt. 14) Sportplatzsanierung:

Der Bgm. berichtet, dass die Prüfung der Anbote betreffend die Sportplatzsanierung noch unter Bearbeitung von DI Dr. Monadjem steht und, dass die Auftragsvergabe in der nächsten Gemeinderatssitzung beschlossen werden wird.
Pkt. 15) Kassaprüfung am 09.06.2004:

GR Steiner weist darauf hin, dass er dem Gemeinderat den Bericht der Kassaprüfung vom 09.06.2004 bereits in der letzten Sitzung zur Kenntnis gebracht hat. Des Weiteren ersucht er nochmals um Aufnahme dieses Berichtes in das Protokoll.

Nachfolgender Dringlichkeitsantrag wird gestellt:

GR Steiner meint, dass betreffend die Entfernung der Gewichtsbeschränkungstafel in der Schwarzwiesenstraße Anzeige erstattet werden sollte, um feststellen zu können, wer diese entwendet hat.
Der Bgm. versichert, dass er selbst Anzeige erstatten wird und kein Gemeinderatsbeschluss dahingehend gefasst werden muss.

Daraufhin zieht GR Steiner seinen Antrag zurück.

Pkt. 16) Getränkesteuerverfahren; Berufung (nicht öffentlich):
Dieser Punkt wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt und im Protokollbuch für nicht öffentliche Sitzungen eingetragen.
Pkt. 17) Ansuchen um Erlassung der Kommunalsteuer (nicht öffentlich):
Dieser Punkt wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt und im Protokollbuch für nicht öffentliche Sitzungen eingetragen.
*) Der unter Tagesordnungspunkt ......... gefasste Beschluss wird

*) Die unter den Tagesordnungspunkten ............. gefassten Beschlüsse werden gemäß § 131 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes, LGBl. Nr. 87/1986, i.d.g.F., als dringlich erklärt.

Schluss der Sitzung: 22:20 Uhr

Die Verhandlungsschrift für diese Sitzung besteht aus 11 Seiten.

Genehmigt - unterschrieben

Lannach, am .................................................

................................................................
...........................................................

Schriftführer
Vorsitzender

................................................................
...........................................................

Schriftführer
Schriftführer

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen.


